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◼◼ Auszug aus dem urteil

„Hier hat der Geschädigte den Werkstatt-Auftrag vom 18.05.2020 erteilt. Dass das 
Schadensgutachten zu diesem Zeitpunkt noch nicht erstellt war, sondern erst am 
19.05.2020 vorlag, ist ohne rechtliche Relevanz, da der Reparaturauftrag dahin 
ging, den Unfallschaden durch den Gutachter besichtigen zu lassen und laut Gut-
achten instand zu setzen“ (AG Zeven, Urteil vom 07.04.2021, Az. 3 C 29/21, Abruf-
Nr. 221703, eingesandt von Rechtsanwältin Stephanie Bubner, Bremervörde). 

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE

• Den Textbaustein 508: Reparaturauftrag vor Gutachtenfertigstellung (H) haben wir ent-
sprechend ergänzt → Abruf-Nr. 46950827

• Beitrag „Reparaturauftrag vor Gutachtenfertigstellung“, UE 12/2020, Seite 2 → Abruf-Nr. 
46984095

• Beitrag „Reparaturauftrag vor Gutachtenfertigstellung“, UE 11/2020, Seite 4 → Abruf-Nr. 
46901545
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◼▶ Sachverständigenhonorar
Kosten für ergänzende Stellungnahme des Gutachters

| Reklamiert der gegnerische Versicherer die Höhe der Wertminderung im 
Schadengutachten und fordert er „die Offenlegung der Berechnung“ an, 
darf der Geschädigte den Schadengutachter um eine entsprechende Stel-
lungnahme bitten. Dafür entstehende Kosten muss der Versicherer erstat-
ten, so das AG Pforzheim. |

Den Einwand des Versicherers, die Stellungnahme enthalte nur allgemein-
gültige und überflüssige Ausführungen, ordnet das Gericht entsprechend 
den Grundsätzen zum Werkstattrisiko ein: Der Geschädigte kann das nicht 
beeinflussen (AG Pforzheim, Urteil vom 21.12.2020, Az. 2 C 370/20, Abruf-Nr. 
221581, eingesandt von Rechtsanwalt Martin Lins, Pforzheim).

Auch das AG Stuttgart-Bad Cannstatt spricht die Stellungnahmekosten zu 
(AG Stuttgart-Bad Cannstatt, Urteil vom 11.03.2021, Az. 8 C 1061/20, Abruf-Nr. 
221582, eingesandt von Rechtsanwältin Birgit Schwarz, Weißenhorn). Das AG 
Schwandorf steht auf demselben Standpunkt (AG Schwandorf, Urteil vom 
16.03.2021, Az. 1 C 812/20, Abruf-Nr. 221580, eingesandt von Rechtsanwältin 
Andrea Sterl, Amberg/Schwandorf). Ebenso das AG Günzburg (AG Günzburg, 
Urteil vom 03.04.2021, Az. 1 C 629/20, Abruf-Nr. 221714, eingesandt von Sach-
verständiger Mario Müller, Wemding.)

 ↘ WEITERFÜHRENDE HINWEISE 

• Textbaustein 137: Ergänzende Stellungnahme des Gutachters (H/K) → Abruf-Nr. 
42642398. Diesen finden Sie auch auf Seite 16 in dieser Ausgabe. Dieser umfassend ak-
tualisierte Textbaustein ersetzt den ursprünglichen Textbaustein mit dem Titel „Rech-
nung für Gutachtenergänzung nach Routinekürzung“. 

• Anwaltstextbaustein RA038: Kostenerstattung für ergänzende Stellungnahme des Gut-
achters – Klagebegründung → Abruf-Nr. 47327241 
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